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1.0 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss hat in seiner Funktion als 
Rat der Stadt Delbrück in seiner Sitzung am 15.12.2020 die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 117 „Höber“ in Delbrück-Westenholz beschlossen. Der Aufstellungsbe-
schluss wurde am 17.12.2020 öffentlich bekannt gemacht.  

Anlass für die Planung ist die nach wie vor anhaltende Nachfrage nach Wohnbauflä-
chen im Ortsteil Westenholz, die sich anhand der von der Stadt Delbrück geführten 
Liste der Bewerber für städtische Grundstücke belegen lässt. Im Ortsteil Westenholz 
befinden sich derzeit 35 Baulücken. Da eine Aktivierung dieser Bauflächen bisher nicht 
erreicht wurde, ist eine Erweiterung der Wohnbaufläche unter Einbeziehung des Au-
ßenbereiches notwendig (STADT DELBRÜCK 2021). 

Im Parallelverfahren wird die dazu erforderliche 66. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Stadt Delbrück durchgeführt. 

 

 Lage des Plangebiets des Bebauungsplans Nr. 117 „Höber“ der Stadt Delbrück (rote Mar-
kierung) auf Grundlage der Topografischen Karte TK 1:25.000. 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben ist im Rahmen einer Artenschutzprüfung zu un-
tersuchen, ob gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine unzulässige 
Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten Arten eintreten kann. Der vorgelegte 
artenschutzrechtliche Fachbeitrag dient hierfür als fachliche Grundlage. 
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2.0 Rechtliche Grundlagen und Methodik 

Notwendigkeit der Durchführung einer Artenschutzprüfung  
(Prüfungsveranlassung) 

„Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzprüfung (ASP) im Rahmen von 
Planungsverfahren oder bei der Zulassung von Vorhaben ergibt sich aus den unmittel-
bar geltenden Regelungen der §§ 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. §§ 44 Abs. 5 und 6 und 
45 Abs. 7 BNatSchG. Damit sind die entsprechenden Artenschutzbestimmungen der 
FFH-RL (Art. 12, 13 und 16 FFH-RL) und der V-RL (Art. 5, 9 und 13 V-RL) in nationa-
les Recht umgesetzt worden. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Artenschutzbestim-
mungen sind §§ 69ff BNatSchG zu beachten“ (MKULNV 2016).  

Vorhaben in diesem Zusammenhang sind:  

1. nach § 15 BNatSchG i. V. m. § 30ff LNatSchG NRW zulässige Eingriffe in Natur 
und Landschaft. Mögliche Trägerverfahren sind in § 33 Abs. 1-3 LNatSchG 
NRW genannt (z. B. Erlaubnisse, Genehmigungen, Planfeststellungen). 

2. nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässige Vorhaben 
(§§ 30, 33, 34, 35 BauGB). 

„Die ordnungsgemäße land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung sowie 
Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen sind keine Vorhaben im Sinne der VV-Arten-
schutz. 

Bei der ASP handelt es sich um eine eigenständige Prüfung, die nicht durch andere 
Prüfverfahren ersetzt werden kann (z. B. Umweltverträglichkeitsprüfung, FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung, Prüfung nach der Eingriffsregelung, Prüfung nach Umweltschadens-
gesetz). Die ASP sollte soweit möglich mit den Prüfschritten anderer Verfahren verbun-
den werden“ (MKULNV 2016).  

Prüfung der artenschutzrechtlichen Tatbestände (Prüfumfang) 

„Bei einer ASP beschränkt sich der Prüfumfang auf die europäisch geschützten FFH-
Anhang IV-Arten und die europäischen Vogelarten. Wenn in Natura 2000-Gebieten 
FFH-Arten betroffen sind, die zugleich in Anhang II und IV der FFH-RL aufgeführt sind, 
ist neben der FFH-Verträglichkeitsprüfung auch eine ASP durchzuführen. Dies gilt 
ebenso für europäische Vogelarten des Anhangs I und des Art. 4 Abs. 2 V-RL.  

Die „nur“ national besonders geschützten Arten sind nach Maßgabe des § 44 Abs. 5 
Satz 5 BNatSchG von den artenschutzrechtlichen Verboten freigestellt und werden wie 
alle übrigen Arten grundsätzlich nur im Rahmen der Eingriffsregelung behandelt“ 
(MKULNV 2016).  
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Formale Konsequenzen (Verbotstatbestände) 

Gemäß § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-
ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderzeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädi-
gen oder zu zerstören.  

Entsprechend § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Be-
hörden im Einzelfall Ausnahmen von diesen Verboten zulassen. 

Planungsrelevante Arten  

„Planungsrelevante Arten sind eine naturschutzfachlich begründete Auswahl derjeni-
gen geschützten Arten, die bei einer Artenschutzprüfung (ASP) im Sinne einer Art-für-
Art-Betrachtung einzeln zu bearbeiten sind. Das LANUV bestimmt die für Nordrhein-
Westfalen planungsrelevanten Arten nach einheitlichen naturschutzfachlichen Kriterien 
[…]. 

Der Begriff „planungsrelevante Arten“ ist weit zu verstehen. Er ist nicht nur auf die An-
wendung in Planungsverfahren beschränkt, sondern bezieht sich auf die Anwendung in 
allen Planungs- und Zulassungsverfahren […]. 

Die übrigen FFH-Anhang IV-Arten und europäischen Vogelarten sind entweder in 
Nordrhein-Westfalen ausgestorbene Arten, Irrgäste sowie sporadische Zuwanderer. 
Solche unsteten Vorkommen können bei der Entscheidung über die Zulässigkeit eines 
Vorhabens sinnvoller Weise keine Rolle spielen. Oder es handelt sich um Allerweltsar-
ten mit einem landesweit günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungs-
fähigkeit. Im Regelfall kann bei diesen Arten davon ausgegangen werden, dass nicht 
gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird (d. h. keine erhebliche 
Störung der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer 
Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen oder Tötungen und kein sig-
nifikant erhöhtes Tötungsrisiko). 

Die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüften Arten 
sind im Rahmen des Planungs- oder Zulassungsverfahrens zu berücksichtigen. Das 
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Nichtvorliegen der Verbotstatbestände ist für diese Arten in geeigneter Weise in der 
ASP zu dokumentieren. […] 

Sofern ausnahmsweise die Möglichkeit besteht, dass die artenschutzrechtlichen Ver-
bote des § 44 Abs. 1 BNatSchG infolge des Vorhabens bei einer nicht planungsrele-
vanten Art erfüllt werden, wäre die Behandlung einer solchen Art im Planungs- oder 
Zulassungsverfahren geboten (z. B. bei Arten, die gemäß der Roten Liste im entspre-
chenden Naturraum bedroht sind, oder bei bedeutenden lokalen Populationen mit nen-
nenswerten Beständen im Bereich des Plans/Vorhabens)“ (MKULNV 2016). 

Methodik 

Der Ablauf und die Inhalte einer Artenschutzprüfung umfassen die folgenden drei Stu-
fen (MWEBWV 2010):  

Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum, Wirkfaktoren) 

In dieser Stufe wird durch eine überschlägige Prognose geklärt, ob und ggf. bei 
welchen Arten artenschutzrechtliche Konflikte auftreten können. Um dies beur-
teilen zu können, sind verfügbare Informationen zum betroffenen Artenspektrum 
einzuholen. Vor dem Hintergrund des Vorhabenstyps und der Örtlichkeit sind 
alle relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens einzubeziehen. Nur wenn arten-
schutzrechtliche Konflikte möglich sind, ist für die betreffenden Arten eine ver-
tiefende Art-für-Art-Betrachtung in Stufe II erforderlich. 

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Hier werden Vermeidungsmaßnahmen inklusive vorgezogener Ausgleichsmaß-
nahmen und ggf. ein Risikomanagement konzipiert. Anschließend wird geprüft, 
bei welchen Arten trotz dieser Maßnahmen gegen die artenschutzrechtlichen 
Verbote verstoßen wird. Sofern eine vorhabensspezifische Verletzung arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestände anzunehmen ist, ist ein Ausnahmeverfah-
ren der Stufe III durchzuführen. In der Regel wird durch geeignete Vermei-
dungs- und Ausgleichsmaßnahen das Eintreten der Verbotstatbestände verhin-
dert. Damit ist die Durchführung der Stufe III der Artenschutzprüfung überwie-
gend nicht erforderlich. 

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

In dieser Stufe wird geprüft, ob die drei Ausnahmevoraussetzungen (zwingende 
Gründe, Alternativlosigkeit, Erhaltungszustand) vorliegen und insofern eine 
Ausnahme von den Verboten zugelassen werden kann. 

Die Untersuchung der artenschutzrechtlichen Relevanz der Planungen im Zusammen-
hang mit dem Vorhaben erfolgt entsprechend der Verwaltungsvorschrift zur Anwen-
dung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) 
und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren 
(VV-Artenschutz) (MKULNV 2016). 
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Im Rahmen der Artenschutzprüfung ist eine ausreichende Ermittlung und Bestandsauf-
nahme der im Untersuchungsraum vorkommenden Tier- und Pflanzenarten erforder-
lich. Im Regelfall bedarf es einer Gesamtschau, die sich auf eine Auswertung vorhan-
dener Erkenntnisse (z. B. Datenbanken) und bei Bedarf auch methodisch beanstan-
dungsfreie Erfassungen vor Ort gründet.  
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3.0 Vorhabensbeschreibung 

Ziel der Planung ist größtenteils die kurzfristige Bereitstellung von Bauflächen für den 
individuellen Wohnungsbau in Westenholz. Zur Deckung des ebenfalls bestehenden 
Bedarfes an Grundstücken, welche für eine Bebauung mit Mehrfamilienwohnhäusern 
geeignet sind, werden im nordöstlichen Teil des Geltungsbereichs entsprechend zu 
nutzende Flächen ausgewiesen.  

In den östlichen Teil des Geltungsbereiches wird eine „Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung“ aufgenommen, die dem nördlich gelegenen Einrichtungshaus als 
Parkplatz dient. Im südöstlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird ein 
Standort für eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Kinderspielplatz“ 
zur Schaffung einer für die Größe des Bereiches angemessenen Spieleinheit berück-
sichtigt. 

Nordwestlich innerhalb des Plangebietes wird zur Sicherstellung der Schmutzwasser-
entsorgung eine „Fläche für die Abwasserbeseitigung“ (Pumpstation) ausgewiesen. 

Mit in den Geltungsbereich integriert ist die landwirtschaftliche Hofstelle im Nordwesten 
des Plangebietes. Aufgrund der Aufgabe des Betriebes wird dieser Bereich ebenfalls 
als Wohnbaufläche überplant. 

Aus städtebaulicher Sicht bietet sich die Entwicklung der geplanten Fläche in Fortfüh-
rung der bestehenden Wohnbebauung an. Nach Umsetzung der Maßnahme werden 
dem Grundstücksmarkt ca. 40 Bauplätze zur Verfügung stehen (STADT DELBRÜCK 

2021).  

Lage des Plangebiets 

Das ca. 3,56 ha große Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 117 befindet sich im westli-
chen Außenbereich des Ortsteils Westenholz. Es umfasst die Flurstücke 187, 188, 
193, 194 und 195 der Flur 29 in der Gemarkung Westenholz. 

Bebauungsplan 

Art und Maß der baulichen Nutzung / überbaubare Grundstücksfläche 

Der Bebauungsplan setzt als Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) ein 
„Allgemeines Wohngebiet“ (WA) fest. Für die Bebaubarkeit der Grundstücke wird ge-
mäß § 16 BauNVO und § 19 BauNVO eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festge-
setzt. Demnach dürfen im Wesentlichen 40 % der jeweiligen Grundstücksflächen über-
baut werden. 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB wird die überbaubare Grundstücksfläche durch Fest-
setzung von Baugrenzen bestimmt. Durch die Zulässigkeit von Einzel- und Doppelhäu-
sern sowie einer grundsätzlich offenen Bauweise (Errichtung von Gebäuden mit seitli-
chem Grenzabstand) wird die Voraussetzung für eine aufgelockerte Bebauung ge-
schaffen und die Entwicklung unterschiedlicher Bauformen ermöglicht (STADT DEL-

BRÜCK 2021). 
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 Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 117 „Höber“. (STADT DELBRÜCK 2023) 

Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Es werden Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB im Bebauungsplan festgesetzt. Die Vor-
gärten sind je Grundstück zu mindestens 50 % als Vegetationsflächen (z. B. Rasen, 
Gräser, Stauden, Kletterpflanzen, Gehölze) anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Aus-
genommen sind befestigte Flächen (z. B. Hauseingänge, Flächen für bewegliche Müll-
behälter, Zufahrten zu Garagen und Stellplätzen sowie überdachten Stellplätzen). 
Kombinationen mit natürlich vorkommenden mineralischen Feststoffen (z. B. Kies, 
Bruchsteine, Bruchsteinmauer) sind bis zu einem Drittel der Vegetationsflächen zuläs-
sig. In den Vegetationsflächen ist nur die Verwendung von offenporigen, wasserdurch-
lässigen Materialien zulässig. Dies gilt auch innerhalb des Bodenaufbaus. Wasserun-
durchlässige Sperrschichten wie z. B. Abdichtbahnen sind unzulässig (STADT DEL-

BRÜCK 2021).  

Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt im Nordosten über eine Anbin-
dung an die vorhandene „Knäppenstraße“ sowie im Südwesten über den vorhandenen 
Wirtschaftsweg „Am Hügel“. Geplant ist eine von Nordosten nach Südwesten ringför-
mig verlaufende Straßenverkehrsfläche mit einer Parzellenbreite von 8,00 Metern. In 
diesem Straßenraum werden Stellplätze, Versickerungsmulden, Baumpflanzungen und 
die eigentliche Straßenverkehrsfläche untergebracht. Die Erschließung der  
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Grundstücke in dem Bereich der ehemaligen Hofstelle erfolgt wie bisher im Norden 
über die „Knäppenstraße“ sowie über den westlich verlaufenden Wirtschaftsweg „Am 
Hügel“.  

Im Osten des Plangebietes wird eine „Verkehrsfläche“ mit der besonderen Zweckbe-
stimmung „Privater Parkplatz“ ausgewiesen, welche als Parkfläche für das nördlich au-
ßerhalb des Geltungsbereiches liegende Einrichtungshaus dient. 

Ausgehend von der geplanten Erschließungsanlage (Ringstraße) wird zur Schaffung 
einer zusätzlichen Anbindung ein Fuß- und Radweg mit einer Breite von 5,00 Metern 
vorgesehen, der auf die „Knäppenstraße“ führt. Zur Erreichbarkeit einer potenziellen 
Erweiterungsfläche im Süden des Plangebietes wird ein weiterer Fuß- und Radweg mit 
einer Breite von 5,00 Metern festgesetzt (STADT DELBRÜCK 2021). 

Wasserrechtlich zulässige Rahmenbedingungen 

Zur Herstellung wasserrechtlich zulässiger Rahmenbedingungen wird eine Aufhöhung 
des vorhandenen Geländes erforderlich. Hierzu erfolgt die Festsetzung der Gelände-
oberfläche (§ 9 Abs. 3 BauGB i. V. m. § 2 Abs. 4 BauO NRW 2018 sowie § 9 Abs. 1 
Nr. 11, 14 und 20 BauGB) im Plangebiet (wird im Laufe des weiteren Verfahrens ermit-
telt). Als festgelegte Geländeoberfläche nach § 2 Abs. 4 BauO NRW 2018 gilt die im 
Mittel gemessene Höhe der an das Baugrundstück angrenzenden, im Bebauungsplan 
festgelegten Endausbauhöhen der öffentlichen Verkehrsfläche in Meter über Normal-
höhennull (NHN). Die Geländeoberfläche ist durch eine lineare Interpolation zwischen 
den benachbarten, in der Planzeichnung dargestellten Straßenausbauhöhen über NHN 
zu ermitteln. Diese Bezugshöhe ist auch für die Bemessung der Abstandsflächen her-
anzuziehen. 

Zum Anschluss an die festgesetzte Straßenverkehrsfläche sowie zur Sicherstellung ei-
nes ausreichenden Grundwasserflurabstandes für die Versickerungsmulden sind die 
nicht überbauten Grundstücksflächen auf die Höhe der jeweils ermittelten neuen Ge-
ländeoberfläche anzufüllen. Die Auffüllung darf nur mit Boden erfolgen, der für eine 
Versickerung geeignet ist und einen entsprechenden Wasserdurchlässigkeitsbeiwert 
(kf-Wert) aufweist. (STADT DELBRÜCK 2021). 

Grünfläche 

Zur Eingrünung des geplanten Wohngebietes wird an der südlichen Grenze des Plan-
gebietes eine „Öffentliche Grünfläche“ gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB mit Zweckbe-
stimmung „Kinderspielplatz“ festgesetzt, um Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre 
geistigen und körperlichen Fähigkeiten zu entwickeln und soziales Verhalten zu fördern 
(STADT DELBRÜCK 2021). 

Flächennutzungsplan 

Der derzeit geltende Flächennutzungsplan der Stadt Delbrück stellt den Planbereich 
als „Fläche für die Landwirtschaft“ dar. 

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen ist daher die Durchführung 
einer entsprechenden Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich, welche im 
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Parallelverfahren (66. Änderung) erfolgt. Ziel ist die Darstellung von „Wohnbaufläche“ 
gemäß § 1 Abs. 1 BauNVO (STADT DELBRÜCK 2021). 

 

 

 

 Geplante 66. Änderung des Flächennut-
zungsplans (STADT DELBRÜCK 2021). 
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4.0 Bestandssituation im Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet umfasst das ca. 3,56 ha große Plangebiet des Bebauungs-
plans Nr. 117 sowie die nähere Umgebung, sofern diese für die Aspekte des Arten-
schutzes relevant ist. 

 

 Bestandssituation im Plangebiet (rote Strichlinie) auf Grundlage des Luftbildes.  
 
Legende: 
1 = Acker/Ackergras   4 = Gärten 
2 = Fettwiesen/-weiden   5 = Gehölze 
3 = Gebäude    6 = Säume und Hochstaudenfluren 

Das Plangebiet befindet sich am nordöstlichen Siedlungsrand des Delbrücker Ortsteils 
Westenholz und wird überwiegend von einer Ackerfläche eingenommen, die zum Zeit-
punkt der Ortsbegehung (19. Juli 2023) mit Mais bestanden war. Östlich schließt sich 
an die Ackerfläche parallel zur „Knäppenstraße“ eine regelmäßig als Parkplatz ge-
nutzte Rasenfläche an. Des Weiteren befindet sich im östlichen Bereich des Plange-
biets eine artenarme Grünlandfläche mit homogener Bestandshöhe (Ackergras). Im 
westlichen Bereich des Plangebietes befindet sich eine landwirtschaftliche Hofstelle mit 
einzeln aufstockenden Eichen, Eschen, Birken, Magnolie, Walnuss sowie Obstgehöl-
zen (Apfel, Kirsche, Pflaume). Im Norden begrenzt die „Knäppenstraße“, im Osten der 
„Malvenweg“ sowie eine Wohnbebauung das Plangebiet. Im Süden wird das Plange-
biet durch eine ebenfalls vorhandene Wohnbebauung und einer Ackerfläche begrenzt. 
Westlich des Plangebietes liegt ein technischer Entwässerungsbau in einer Hochstau-
denflur am Wirtschaftsweg „Am Hügel“. Weiter nördlich des technischen Entwässe-
rungsbaus stockt ein kleiner Gehölzbestand (Birken, Linden und Eichen (BHD ca. 100 
cm)) im anliegenden Garten am Wirtschaftsweg an. Weitere Gehölze mit Straßengra-
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ben befinden sich entlang des westlich verlaufenden Wirtschaftsweges sowie entlang 
der nördlich verlaufenden „Knäppenstraße“. Die Straßenbäume stellen sich überwie-
gend als Hainbuchen mit Brusthöhendurchmessern (BHD) zwischen ca. 40 und 50 cm 
und Birken dar. Im östlichen Randbereich des Plangebiets handelt es sich dabei aus-
schließlich um Obstbäume (Apfel, Pflaume, Kirsche), die zum Teil einen BHD von ≥ 40 
cm aufweisen, um junge gepflanzte Apfelbäume (BHD ca. 5–10 cm) und einen Wal-
nussbaum.  

Kennziffer 1  

Lebensraumtypen: Acker 

  

 Blick von Nordosten auf die Ackerflä-
che.  

 Blick von Westen auf die Ackerflä-
che.  

Kennziffer 2  

Lebensraumtypen: Fettwiesen und -weiden 

  

 Blick von Norden auf die als Park-
platz genutzte Rasenfläche und 
Ackergras im östlichen Bereich des 
Plangebietes.  

 Blick von Osten auf das Ackergras. 
Im Hintergrund liegt angrenzend die 
Ackerfläche. 
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Kennziffer 3 und 4 

Lebensraumtypen: Gebäude; Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen 

  

 Wohnhaus der landwirtschaftlichen 
Hofstelle im Nordwesten des Plange-
bietes. 

 Blick auf Scheune mit Einflugmög-
lichkeiten angrenzend zum Wohn-
haus.  

  

 Remise im Westen des Plangebiets.  Blick auf die Wohnbebauung am 
„Malvenweg“, östlich des Plange-
biets.  
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Kennziffer 4 

Lebensraumtyp: Kleingehölze, Bäume, Gebüsch, Hecken 

  

 Straßenbäume im Westen Im Gel-
tungsbereich des Plangebietes. 

 Hainbuche im landwirtschaftlichen 
Hofbereich im Nordwesten des Plan-
gebietes.  

  

 Ziergehölze und Eiche mit Gebü-
schen in der Einfahrt zum Wohnhaus 
im Norden des Plangebietes. 

 Blick auf die Obstbäume auf der Fett-
wiese im Osten des Plangebiets.  

  



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 117 „Höber“ in Delbrück-Westenholz in 
Verbindung mit der 66. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Delbrück 

Bestandssituation im Untersuchungsgebiet 

14 

Kennziffer 6 

Lebensraumtyp: Säume und Hochstaudenfluren 

  

 Straßengraben nördlich an das Plan-
gebiet angrenzend. 

 Hochstaudenflur mit technischen 
Entwässerungsbau westlich angren-
zend an Wirtschaftsweg außerhalb 
des Plangebietes.  
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5.0 Ermittlung der Wirkfaktoren 

Die potenziellen Betroffenheiten planungsrelevanter Arten können sich primär aus der 
mit dem Vorhaben einhergehenden Überbauung von Freiflächen und der Entfernung 
von krautiger Vegetation und Gehölzen sowie dem daraus resultierenden Verlust von 
Lebensraumstrukturen ergeben. Im Zuge der Baumaßnahmen kann es zu temporären 
akustischen und optischen Störungen von Tierarten kommen (Baustellenlärm, Bewe-
gung der Baumaschinen). 

Baubedingte Wirkfaktoren sind Wirkungen, die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten 
auftreten können. Sie sind auf die Zeiten der Baumaßnahme beschränkt. Die anlage- 
und betriebsbedingten Wirkungen gehen von dem anlagebedingten Flächenverlust so-
wie insbesondere von den betriebsbedingten Effekten aus.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 117 „Höber“ werden die im Plangebiet 
anstehenden Strukturen und Lebensraumtypen überplant und dauerhaft verändert bzw. 
entfernt.  

In der folgenden Tabelle werden alle denkbaren Wirkungen des Vorhabens als potenzi-
elle Wirkfaktoren zusammengestellt.  

Tab. 1 Potenzielle Wirkfaktoren im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 117 der Stadt Delbrück. 

Maßnahme Wirkfaktor 
potenzielle Auswirkung im Sinne  
§ 44 Abs. 1 BNatSchG 

Baubedingt 

Bauarbeiten zur 
Baufeldvorberei-
tung 

Entfernung der anstehenden 
Biotopstrukturen (Gebäude, 
landwirtschaftliche Fläche, 
krautige Vegetation und Ge-
hölze) 

Töten von Tieren im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  

Lärmemissionen und stoffliche 
Emissionen durch den Baube-
trieb 

Störung der Tierwelt im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Anlagebedingt 

Bau der Wohnge-
bäude  

Versiegelung und nachhaltiger 
Lebensraumverlust bzw.  
Lebensraumveränderungen 

Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten im Sinne 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Ggf. zusätzliche Silhouetten-
wirkung der Gebäude 

Störung der Tierwelt im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Betriebsbedingt 

Nutzung der  
Gebäudes 

Ggf. zusätzliche Lärmemissio-
nen und optische Wirkungen 

Störung der Tierwelt im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
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6.0 Stufe I – Vorprüfung des Artenspektrums 

6.1 Festlegung des Untersuchungsrahmens 

Das Untersuchungsgebiet umfasst das Plangebiet mit den anstehenden Lebensraum-
strukturen sowie deren vorhabenspezifisch relevante, nähere Umgebung.  

Im Zuge der Auswertung des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in Nord-
rhein-Westfalen“ (FIS) werden die Informationen über planungsrelevante Arten für alle 
potenziell betroffenen Lebensräume im gesamten Untersuchungsgebiet erhoben.  

6.2 Ermittlung vorkommender Tier- und Pflanzenarten 

Im Rahmen der Artenschutzprüfung ist eine ausreichende Ermittlung und Bestandsauf-
nahme der im Untersuchungsraum vorkommenden Tier- und Pflanzenarten erforder-
lich. Im Regelfall bedarf es einer Gesamtschau, die sich auf eine Auswertung vorhan-
dener Erkenntnisse (z. B. Datenbanken) und bei Bedarf auch methodisch beanstan-
dungsfreie Erfassungen vor Ort gründet.  

Die Ergebnisse des vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages basieren auf 
den folgenden Datenquellen: 

Tab. 2 Übersicht über die im Rahmen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages ausgewerteten 
Datenquellen. 

Daten Quelle 

Ortsbegehung des Untersuchungs-
gebietes 

Mestermann Büro für Landschaftsplanung  
19.07.2023 

Auswertung von Hinweisen auf pla-
nungsrelevante Arten in Informatio-
nen zu Schutzgebieten und schutz-
würdigen Bereichen (Natura 2000-
Gebiete, Naturschutzgebiete, Land-
schaftsschutzgebiete, Geschützte 
Biotope, Flächen des Biotopkatas-
ters, Biotopverbundflächen) 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrheinwestfalen. Naturschutzinformatio-
nen (LANUV 2023A). 

Auswertung des Fachinformations-
systems „Geschütze Arten in Nord-
rhein-Westfalen“ 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrheinwestfalen. Geschützte Arten in 
Nordrhein-Westfalen (LANUV 2023B). 

Auswertung der Landschaftsinfor-
mationssammlung LINFOS Nord-
rhein-Westfalen  

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrheinwestfalen. Fundortkataster für 
Pflanzen und Tiere @LINFOS – Landesinformations-
sammlung (LANUV 2023C). 
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6.2.1 Ortsbegehung 

Das Plangebiet und die nähere Umgebung wurden am 19. Juli 2023 begangen, um die 
relevanten Strukturen hinsichtlich ihrer Lebensraumeignung für planungsrelevante Ar-
ten zu untersuchen. Dabei wurde auf das Vorkommen von Tierarten aller relevanten 
Artengruppen geachtet. 

Im Rahmen der Ortsbegehung findet im Gelände eine Plausibilitätskontrolle statt. Es 
wird überprüft, ob die Arten der Artenliste am Vorhabenstandort bzw. im Untersu-
chungsgebiet hinsichtlich ihrer individuellen Lebensraumansprüche tatsächlich vorkom-
men bzw. vorkommen können und in welchem Umfang sie von dem geplanten Vorha-
ben betroffen sein könnten. 

Dazu erfolgte eine Einschätzung der generellen Lebensraumeignung sowie die Über-
prüfung, inwieweit im Gelände potenzielle Quartiere bestehen. Potenzielle Quartiere 
stellen Nistkästen, Nischen, Wandverkleidungen an Gebäuden oder Nester und Baum-
höhlen an den Gehölzen dar.   

Ackerflächen stellen grundsätzlich potenzielle Lebensräume für Offenlandarten dar. Im 
vorliegenden Fall ist dies jedoch, bedingt durch die Ortsrandlage des Plangebiets und 
der damit einhergehenden Störwirkungen der benachbarten Bebauung, stark einge-
schränkt. So können diese Flächen keine Lebensraumfunktion für störungsempfindli-
che Bodenbrüter übernehmen. Der Plangebietsfläche kann eine potenzielle Eignung 
als nichtessenzielles (Teil-)Nahrungshabitat für Vogelarten mit großen Raumansprü-
chen und störungsunempfindlichen Vogelarten der Kulturlandschaft sowie als nichtes-
senzielles (Teil-)Jagdgebiet für einige Fledermausarten zugesprochen werden. 

Horst- oder Koloniebäume wurden bei der Ortsbegehung nicht nachgewiesen. Wäh-
rend der Ortsbegehung konnte innerhalb des Plangebiets keine ehemalige oder aktu-
elle Nutzung als Niststätte oder Unterschlupf von Tierarten festgestellt werden. Die Ge-
hölze im Plangebiet können eine Funktion als nichtessenzielle (Teil-)Nahrungshabitate 
sowie Ruhestätten und Versteckplätze sowie als Leitlinie für an Strukturen jagende Fle-
dermausarten übernehmen. Auch eine potenzielle Funktion der vorhandenen Gehölze 
als Brut- bzw. Fortpflanzungshabitat für Vogelarten ist nicht auszuschließen.  

Die Gebäude innerhalb des Plangebietes können eine Funktion als Fortpflanzungsha-
bitat und Ruhestätte für Vogel- und Fledermausarten übernehmen. Diese waren wäh-
rend der Ortsbegehung nicht öffentlich zugänglich. Die Scheune wies zwei Einflugmög-
lichkeiten, ein offenes Fenster sowie ein fehlender Ziegel, für Vogelarten und Fleder-
mäuse auf. Die Remise ist zu einer Seite offen und bietet so Einflugmöglichkeiten. Eine 
Kontrolle in den Gebäuden nach Brutplätzen von gebäudebrütenden Vogelarten oder 
möglichen Fledermausquartieren war nicht möglich. An der Außenfassade wurde zum 
Zeitpunkt der Ortsbegehung kein Brutvorhaben gebäudebrütender Vogelarten, wie 
z. B. der Mehlschwalbe oder des Turmfalken festgestellt. 

Die Straßenbäume nördlich und westlich angrenzend an das Plangebiet können einige 
Höhlungen und Stammrisse aufweisen, welche ggf. eine Quartierfunktion für Fleder-
mäuse oder höhlenbrütende Vogelarten übernehmen könnten. Durch die Belaubung 
wurden keine Höhlungen und Stammrisse erfasst. Die Gehölze werden im Zuge der 
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Bebauungsplan-Aufstellung jedoch nicht beansprucht, weshalb eine Beeinträchtigung 
ausgeschlossen ist. 

Hinweise auf das Vorkommen von planungsrelevanten Arten im Plangebiet ergaben 
sich bei der Ortsbegehung nicht.  

6.2.2 Auswertung von Hinweisen auf planungsrelevante Arten in 
Informationen zu Schutzgebieten und schutzwürdigen Bereichen 

Für die Aussagen zu Schutzgebieten und besonders geschützten Bereichen werden 
die Naturschutzinformationen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen (LANUV 2023A) herangezogen. 

Dabei wird ein Untersuchungsgebiet von 500 m um den Planungsbereich betrachtet 
(MULNV & FÖA 2021). 

In der relevanten Umgebung des Plangebiets befinden sich ein Landschaftsschutzge-
biet, zwei Biotopkatasterflächen und eine Biotopverbundfläche. 

Landschaftsschutzgebiet 

Ein Landschaftsschutzgebiet ist nach § 26 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine 
Gebietsschutzkategorie des Naturschutzrechts. Gegenüber Naturschutzgebieten zielen 
Schutzgebiete des Landschaftsschutzes auf das allgemeine Erscheinungsbild der 
Landschaft, sind oft großflächiger, Auflagen und Nutzungseinschränkungen hingegen 
meist geringer. Verboten sind insbesondere alle Handlungen, die den „Charakter“ des 
Gebiets verändern.  

Die Planfläche grenzt mit ca. 20 m Abstand an das nordwestlich liegende Landschafts-
schutzgebiet „LSG-Moese“ (LSG-4216-0014). Es werden keine Hinweise zum Vorkom-
men planungsrelevanter Arten gegeben (LANUV 2023A). 

Biotopkatasterflächen 

Das Biotopkataster Nordrhein-Westfalens ist eine Datensammlung über Lebensräume 
für wildlebende Tiere und Pflanzen, die für den Arten- und Biotopschutz eine beson-
dere Wertigkeit besitzen. Die Gebiete werden nach wissenschaftlichen Kriterien ausge-
wählt, in Karten erfasst und im Gelände überprüft sowie dokumentiert. 

Nördlich in ca. 350 m Entfernung beginnt die Biotopkatasterfläche „Grünland mit Erlen-
gehölz und Stillgewässern nördlich Kirchdorf“ (BK-4216-066). Es werden die Große 
Königslibelle, die Erdkröte, der Grasfrosch sowie der planungsrelevante Graureiher als 
relevante Tierarten angegeben. Westlich in ca. 500 m Entfernung liegt die Biotopkatas-
terfläche „Grünlandkomplex nördlich Wiebeler“ (BK-4216-059). Vorkommen planungs-
relevanter Arten werden für die Fläche nicht angegeben (LANUV 2023A). 

Eine Beeinträchtigung der Biotopkatasterflächen durch die geplante Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 117 „Höber“ wird ausgeschlossen. 
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Biotopverbundflächen 

Nach § 21 BNatSchG dient der Biotopverbund der dauerhaften Sicherung der Populati-
onen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und 
Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung 
funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen.  

Das Plangebiet grenzt mit ca. 20 m Abstand an die nördlich beginnende Verbundfläche 
„Grünland, Feldgehölze und Gräben um Westenholz“ (VB-DT-PB-4216-0006). Das 
Schutzziel dieser Biotopverbundfläche ist der Erhalt der reich durch Gehölze struktu-
rierten Grünlandbestände und der naturnahen strukturreichen Wälder mit hohem Alt- 
und Totholzanteil in einem stark ackerbaulich geprägten Umfeld als Lebensraum für ty-
pische und bedrohte Arten. 

Als planungsrelevante Säugetiere werden Bartfledermaus, Breitflügelfledermaus, Rau-
hautfledermaus, Wasserfledermaus und Zwergfledermaus genannt. Als planungsrele-
vante Vogelarten werden Großer Brachvogel und Nachtigall angegeben (LANUV 
2023A).  

Eine Beeinträchtigung der Biotopverbundfläche durch die geplante Aufstellung des Be-
bauungsplans Nr. 117 „Höber“ wird ausgeschlossen. 

 

 Lage der Schutzgebiete 

Landschaftsschutzgebiet (blaue Fläche), Biotopkatasterfläche (grüne Schraffur) und Bio-
topverbundfläche (magentafarbene Fläche) zum Plangebiet (rot gestrichelte Linie) im 500 
m-Untersuchungsgebiet (schwarze Strichlinie) (LANUV 2023A).  
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6.2.3 Auswertung der Landschaftsinformationssammlung „LINFOS“ 

Eine Abfrage der planungsrelevanten Arten in der Landschafts- und Informations-
sammlung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LINFOS) 
ergab Hinweise auf Vorkommen der planungsrelevanten Fledermausarten: Bartfleder-
maus, Breitflügelfledermaus, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus und Zwergfleder-
maus ca. 200 m nördlich entfernt zum Plangebiet im Untersuchungsgebiet (LANUV 
2023C). 

6.2.4 Auswertung des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in 
Nordrhein-Westfalen“ 

Das Plangebiet liegt im innerhalb des Quadranten 2 des Messtischblattes 4216 „Mast-
holte“. Für diesen Quadranten wurde im Fachinformationssystem „Geschützte Arten in 
Nordrhein-Westfalen“ (FIS) eine Abfrage der planungsrelevanten Arten für die im Plan-
gebiet anzutreffenden unmittelbar betroffenen sowie der angrenzenden Lebensraumty-
pen durchgeführt (LANUV 2023B).  

 Äcker 

 Fettwiesen 

 Gärten, Siedlungsbrachen 

 Gebäude 

 Höhlenbäume 

 Kleingehölze, Allen, Bäume, Gebüsche, Hecken 

 Säume und Hochstaudenfluren 
 

Für den Quadranten 2 des Messtischblattes 4216 „Mastholte“ werden vom FIS für die 
im Raum vorkommenden Lebensräume insgesamt 41 Arten als planungsrelevant ge-
nannt (fünf Fledermausarten, 35 Vogelarten und eine Amphibienart). Planungsrele-
vante Pflanzenarten werden nicht genannt (LANUV 2023B). 
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Tab. 3 Planungsrelevante Arten für das Messtischblatt 4216 „Mastholte“ (Quadrant 2) (LANUV 2023B) für die ausgewählten Lebensraumtypen. Unmittelbar 
betroffene Lebensraumtypen sind blau hinterlegt. 

Art Status 

Erhal-
tungs- 
zustand in 
NRW 
(ATL) 

  

Äcker 
Fett- 

wiesen 

Gärten, 
Sied-
lungsbra-
chen 

Gebäude 
Höhlen-
bäume 

Kleinge-
hölze, 
Bäume, 
Gebüsche, 
Hecken 

Säume, Hoch-
staudenfluren 

Säugetiere 

Breitflügelfledermaus N U-   Na Na FoRu!   Na   

Kleine Bartfledermaus N G     Na FoRu FoRu! Na (Na) 

Rauhautfledermaus N G     Na FoRu! (FoRu)     

Wasserfledermaus N G   (Na)   FoRu FoRu Na   

Zwergfledermaus N G   (Na) Na FoRu! FoRu Na   

Vögel 

Baumfalke N/B U           (FoRu) (Na) 

Blässgans N/B G Ru, Na Ru!, Na           

Bluthänfling N/B U Na   
(FoRu), 

(Na) 
    FoRu Na 

Eisvogel N/B G     (Na)         

Feldlerche N/B U- FoRu! FoRu!         FoRu 

Feldsperling N/B U Na Na Na FoRu FoRu (Na) Na 

Girlitz N/B S     FoRu!, Na       Na 

Graureiher N/B                 

Großer Brachvogel N/B U (FoRu) FoRu           

Habicht N/B U (Na) (Na) Na     (FoRu), Na   

Kiebitz N/B S FoRu! FoRu           

Kleinspecht N/B U   (Na) Na   FoRu! Na   
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Art Status 

Erhal-
tungs- 
zustand in 
NRW 
(ATL) 

  

Äcker 
Fett- 

wiesen 

Gärten, 
Sied-
lungsbra-
chen 

Gebäude 
Höhlen-
bäume 

Kleinge-
hölze, 
Bäume, 
Gebüsche, 
Hecken 

Säume, Hoch-
staudenfluren 

Kuckuck N/B U-   (Na) (Na)     Na   

Mäusebussard N/B G Na Na       (FoRu) (Na) 

Mehlschwalbe N/B U Na (Na) Na FoRu!     (Na) 

Nachtigall N/B U     FoRu     FoRu! FoRu 

Neuntöter N/B U   (Na)       FoRu! Na 

Pirol N/B S     (FoRu)     FoRu   

Rauchschwalbe N/B U Na Na Na FoRu!   (Na) (Na) 

Rebhuhn N/B S FoRu! FoRu (FoRu)       FoRu! 

Rohrweihe N/B U 
FoRu, 

Na 
          FoRu, Na 

Schleiereule N/B G Na Na Na FoRu!   Na Na 

Schnatterente N/B G             (FoRu) 

Schwarzspecht N/B G   (Na)     FoRu! (Na) Na 

Silberreiher N/B G   Na           

Sperber N/B G (Na) (Na) Na     (FoRu), Na Na 

Star N/B U Na Na Na FoRu FoRu!   Na 

Steinkauz N/B U (Na) Na (FoRu) FoRu! FoRu! (FoRu) Na 

Turmfalke N/B G Na Na Na FoRu!   (FoRu) Na 

Turteltaube N/B S Na (Na) (Na)     FoRu (Na) 

Uferschnepfe N/B S   FoRu           

Wachtel N/B U FoRu! (FoRu)         FoRu! 

Waldkauz N/B G (Na) (Na) Na FoRu! FoRu! Na Na 
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Art Status 

Erhal-
tungs- 
zustand in 
NRW 
(ATL) 

  

Äcker 
Fett- 

wiesen 

Gärten, 
Sied-
lungsbra-
chen 

Gebäude 
Höhlen-
bäume 

Kleinge-
hölze, 
Bäume, 
Gebüsche, 
Hecken 

Säume, Hoch-
staudenfluren 

Waldohreule N/B U   (Na) Na     Na (Na) 

Wasserralle N/B U             (FoRu) 

Amphibien 

Moorfrosch N G           Ru   
 

Legende: 

Status: N = Nachweis ab 2000 vorhanden, N/B = Nachweis „Brutvorkommen“ ab 2000 vorhanden, N/R+W = Nachweis „Rast/Wintervorkommen“ ab 2000 vorhanden 

Erhaltungszustand: G = günstig, U = ungünstig/unzureichend, S = ungünstig/schlecht, + = sich verbessernd, - = sich verschlechternd.  

Lebensstätten: FoRu = Fortpflanzungs- und Ruhestätte, Ru = Ruhestätte, Na = Nahrungshabitat, Pfl = Pflanzenstandort, ( ) = potenzielles Vorkommen im Lebensraum,  

! = Hauptvorkommen im Lebensraum 
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6.3 Konfliktanalyse und Ermittlung von Konfliktarten 

6.3.1 Häufige und ungefährdete Tierarten 

Entsprechend des geltenden Rechts unterliegen alle europäischen Vogelarten den Ar-
tenschutzbestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG. Damit ist auch die vorhabenspe-
zifische Erfüllung der Verbotstatbestände gegenüber häufigen und verbreiteten Vogel-
arten (sogenannten „Allerweltsarten“ wie Amsel, Buchfink und Kohlmeise) zu prüfen. 
Bei den häufigen und ungefährdeten Arten kann im Regelfall davon ausgegangen wer-
den, dass wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und des günstigen Erhaltungszustandes 
bei vorhabenbedingten Beeinträchtigungen nicht gegen die Zugriffsverbote verstoßen 
wird. Gemäß Nr. 6 des Gesetzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes tritt 
eine Verletzung des Schädigungsverbotes der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 
Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) nicht ein, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt wird. Das Tötungs- und Verletzungsverbot wird nicht ausgelöst, sofern sich das 
Risiko der Tötung oder Verletzung durch den Eingriff nicht signifikant erhöht und diese 
Beeinträchtigungen trotz Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaß-
nahmen nicht vermieden werden kann.  

Durch die folgende Schutzmaßnahme wird sichergestellt, dass keine artenschutzrecht-
lichen Verbotstatbestände im Hinblick auf häufige und verbreitete Vogelarten ausgelöst 
werden. Das Eintreten unvermeidbarer Beeinträchtigungen wird durch die Einhaltung 
der folgenden Vermeidungsmaßnahmen sichergestellt:  

 Zur Vermeidung der Verbotstatbestände ist eine Begrenzung der Inanspruch-

nahme von Vegetationsbeständen auf Zeiten außerhalb der Brutzeit (1. März 

bis 30. September) notwendig. Räumungsmaßnahmen sämtlicher Vegetations-

flächen sind dementsprechend nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. 

Februar durchzuführen. Im Falle nicht vermeidbarer Flächenbeanspruchungen 

außerhalb dieses Zeitraumes ist durch eine umweltfachliche Baubegleitung si-

cherzustellen, dass bei der Entfernung von Vegetationsbeständen oder des 

Oberbodens die Flächen frei von einer Quartiernutzung durch Vögel sind. 

 Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Materi-

allagerung etc.) sind auf vorhandene befestigte Flächen oder zukünftig über-

baute Bereiche zu beschränken. Damit wird sichergestellt, dass zu erhaltende 

Gehölz- und Vegetationsbestände der näheren Umgebung vor Beeinträchti-

gung geschützt sind und auch weiterhin eine Funktion als Lebensraum über-

nehmen können. 

Das Vorhaben entspricht dem Regelfall, so dass von einer vertiefenden Betrachtung 
der häufigen und verbreiteten Vogelarten im Rahmen der Konfliktanalyse abgesehen 
werden kann. 
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6.3.2 Planungsrelevante Arten 

Infolge der Habitatansprüche der Arten, der im Plangebiet des Bebauungsplans vor-
kommenden Biotopstrukturen und der dargestellten Wirkfaktoren kann ein potenzielles 
Vorkommen bzw. eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit für einige der im 
Rahmen der Datenrecherche ermittelten Arten im Vorfeld ausgeschlossen werden.  

Da nichtessenzielle Nahrungsflächen nicht zu den Schutzobjekten des § 44 Abs. 1 
BNatSchG gehören, ist eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit für Arten, wel-
che das Untersuchungsgebiet als nichtessenzielles Nahrungshabitat nutzen, nicht ge-
geben.  

Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ 

Für den 2. Quadranten des Messtischblattes „Mastholte“ werden vom FIS für die im 
Untersuchungsgebiet vorkommenden Lebensräume insgesamt 41 Arten als planungs-
relevant genannt (fünf Fledermausarten, 35 Vogelarten und eine Amphibienart). Pla-
nungsrelevante Pflanzenarten werden nicht aufgeführt (LANUV 2023B). 

Für diese 41 Arten kann, unter Berücksichtigung der Bestandssituation und der aufge-
führten Wirkfaktoren, eine Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG durch die Pla-
nung ausgeschlossen werden, wenn sie  

 ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten außerhalb der beanspruchten Lebens-
raumtypen finden oder 

 den beanspruchten Bereich ausschließlich als Nahrungshabitat nutzen.  

Somit verbleiben für den 2. Quadranten des Messtischblattes „Mastholte“ noch fünf 
Fledermausarten, 28 Vogelarten sowie eine Amphibienart als weiterhin zu betrach-
tende Arten.  

Auswertung der Landschaftsinformationssammlung „LINFOS“ 

Bei der Abfrage der planungsrelevanten Arten in der Landschafts- und Informations-
sammlung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LINFOS) ver-
bleiben noch die planungsrelevante Fledermausarten: Bartfledermaus, Breitflügelfle-
dermaus, Wasserfledermaus und Zwergfledermaus als weiterhin zu betrachtende Ar-
ten. 

Schutzgebieten und schutzwürdigen Bereichen 

In den Beschreibungen der Schutzgebiete und schutzwürdigen Bereiche in der Umge-
bung des Plangebiets gibt es folgende weiterhin zu betrachtende Arten:  

Säugetiere 

 Bartfledermaus  Wasserfledermaus 

 Breitflügelfledermaus  Zwergfledermaus 

 Rauhautfledermaus  
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Vogelarten 

 Graureiher  

In der folgenden Tabelle werden die im Rahmen der Datenrecherche ermittelten Arten 
dargestellt, für welche eine mögliche Betroffenheit durch das Vorhaben nicht ausge-
schlossen werden kann (Stufe I). Für die im weiteren Verlauf ermittelten Konfliktarten 
wird bei Bedarf eine Art-für-Art-Betrachtung (Stufe II) durchgeführt. 

Tab. 4 Auflistung der für den Bereich der Planung dokumentierten planungsrelevanten Arten 
und Darstellung der Konfliktarten. 

Art 
Datenquelle/ 
Status  

Relevante 
Wirkfaktoren  

Erfüllung 
Verbotstatbestand 
BNatSchG 
§ 44 Abs. 1 möglich 

Konflikt-
art 

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 
Säugetiere 

Breitflügelfleder-
maus 

FIS: N,  
LANUV,  
LINFOS 

Töten oder Verletzen 
 
Verlust von potenziellen 
Quartierstandorten 

x  x ggf. 

Kleine Bartfleder-
maus 

FIS: N,  
LANUV,  
LINFOS 

Töten oder Verletzen 
 
Verlust von potenziellen 
Quartierstandorten 

x  x ggf. 

Rauhautfleder-
maus 

FIS: N,  
LANUV,  
LINFOS 

keine 
   nein 

Wasserfleder-
maus 

FIS: N,  
LANUV,  
LINFOS 

Töten oder Verletzen 
 
Verlust von potenziellen 
Quartierstandorten 

   nein 

Zwergfledermaus 
FIS: N,  
LANUV,  
LINFOS 

Töten oder Verletzen 
 
Verlust von potenziellen 
Quartierstandorten 

x  x ggf. 

Vögel 

Baumfalke FIS: N/B keine    nein 

Blässgans FIS: N/B keine    nein 

Bluthänfling FIS: N/B keine    nein 

Feldlerche FIS: N/B keine    nein 

Feldsperling FIS: N/B 

Töten oder Verletzen 
 
Verlust von potenziellen 
Quartierstandorten 

x  x ggf. 

Großer Brachvo-
gel 

FIS: N/B keine    nein 

Graureiher LANUV keine    nein 

Habicht FIS: N/B keine    nein 

Kiebitz FIS: N/B keine    nein 

Kleinspecht FIS: N/B keine    nein 

Kuckuck FIS: N/B keine    nein 

Mäusebussard FIS: N/B keine    nein 
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Art 
Datenquelle/ 
Status  

Relevante 
Wirkfaktoren  

Erfüllung 
Verbotstatbestand 
BNatSchG 
§ 44 Abs. 1 möglich 

Konflikt-
art 

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 
Mehlschwalbe FIS: N/B keine    nein 

Nachtigall 
FIS: N/B,  
LANUV 

keine    nein 

Neuntöter FIS: N/B keine    nein 

Pirol FIS: N/B keine    nein 

Rauchschwalbe FIS: N/B 

Töten oder Verletzen 
 
Verlust von potenziellen 
Quartierstandorten 

x  x ggf. 

Rebhuhn FIS: N/B keine    nein 

Rohrweihe FIS: N/B keine    nein 

Schleiereule FIS: N/B 

Töten oder Verletzen 
 
Verlust von potenziellen 
Quartierstandorten 

x  x ggf. 

Schwarzspecht FIS: N/B keine    nein 

Sperber FIS: N/B keine       nein 

Star FIS: N/B 

Töten oder Verletzen 
 
Verlust von potenziellen 
Quartierstandorten 

x  x ggf. 

Steinkauz FIS: N/B 

Töten oder Verletzen 
 
Verlust von potenziellen 
Quartierstandorten 

x  x ggf. 

Turmfalke FIS: N/B 

Töten oder Verletzen 
 
Verlust von potenziellen 
Quartierstandorten 

x  x ggf. 

Turteltaube FIS: N/B keine       nein 

Wachtel FIS: N/B keine       nein 

Waldkauz FIS: N/B keine       nein 

Amphibien 

Moorfrosch FIS: N keine       nein 
 
Erläuterungen Datenquelle/Status: 
Datenquelle:  FIS = Fachinformationssystem, 

LANUV = Hinweise aus Schutzgebieten/schutzwürdigen Bereichen 
LINFOS = Landschaftsinformationssammlung 

Status:   N = Nachweis nach 2000 vorhanden, 
B = brütend, R = rastend, REV = Revier, D = auf dem Durchzug, W = Wintergast,  
NF = Nahrungsfläche 
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6.3.3 Zusammenfassende Betrachtung der Nichtkonfliktarten 

Fledermäuse 

Die Rauhautfledermaus gilt als typische Waldart, die in strukturreichen Landschaften 
mit einem hohen Wald- und Gewässeranteil vorkommt. Als Jagdgebiete eignen sich in-
sektenreiche Waldränder, Gewässerufer und Feuchtgebiete in Wäldern. Besiedelt wer-
den Laub- und Kiefernwälder, wobei Auwaldgebiete in den Niederungen größerer 
Flüsse bevorzugt werden. Als Sommer- und Paarungsquartiere werden Spaltenverste-
cke an Bäumen bevorzugt, die meist im Wald oder an Waldrändern in Gewässernähe 
liegen. Die Überwinterungsquartiere liegen vor allem außerhalb von Nordrhein-Westfa-
len. Dort werden vorzugsweise Spaltenquartiere und Hohlräume an Bäumen und Ge-
bäuden aufgesucht.  

Die Wasserfledermaus ist eine Waldfledermaus, die in strukturreichen Landschaften 
mit einem hohen Gewässer- und Waldanteil vorkommt. Als Jagdgebiete dienen offene 
Wasserflächen an stehenden und langsam fließenden Gewässern, bevorzugt mit Ufer-
gehölzen. Die Sommerquartiere und Wochenstuben befinden sich fast ausschließlich 
in Baumhöhlen, wobei alte Fäulnis- oder Spechthöhlen in Eichen und Buchen bevor-
zugt werden. Seltener werden Spaltenquartiere oder Nistkästen bezogen. Als Winter-
quartiere dienen vor allem großräumige Höhlen, Stollen, Felsenbrunnen und Eiskeller, 
mit einer hohen Luftfeuchte. (LANUV 2023D) 

Rauhautfledermaus und Wasserfledermaus sind Waldfledermäuse, in strukturreichen 
Landschaften mit offenen Wasserflächen sowie langsam fließenden Gewässern. Das 
Plangebiet und seine nähere Umgebung stellen keinen geeigneten Lebensraum für die 
Rauhautfledermaus und die Wasserfledermaus dar. Aufgrund dessen und der Orts-
randlage kann der Plangebietsfläche keine Lebensraumeignung für Rauhautfleder-
maus und Wasserfledermaus zugeschrieben werden. Eine artenschutzrechtlich rele-
vante Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG wird daher nicht erwartet. 

Vögel 

An Gebäuden brütende Vogelarten 

Die Mehlschwalbe lebt als Kulturfolger in menschlichen Siedlungsbereichen. Als Kolo-
niebrüter bevorzugt sie freistehende, große und mehrstöckige Einzelgebäude in Dör-
fern und Städten. Die Lehmnester werden an den Außenwänden der Gebäude an der 
Dachunterkante, in Giebel-, Balkon- und Fensternischen oder unter Mauervorsprüngen 
angebracht. Bestehende Kolonien werden oft über viele Jahre besiedelt, wobei Altnes-
ter bevorzugt angenommen werden (LANUV 2023D). 

Während der Ortsbegehung am 19. Juli 2023 wurden keine Brutnachweise der Mehl-
schwalbe an den abzubrechenden Gebäuden festgestellt. Unter Berücksichtigung der 
Bauzeitenregelung für häufige und ungefährdete Tierarten (Kapitel 6.3.1) wird eine ar-
tenschutzrechtliche Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG daher für die Mehl-
schwalbe ausgeschlossen. 
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Brutschmarotzer 

Kuckucke bewohnen eine Vielzahl von Lebensräumen häufig in halboffenen Land-
schaften mit Gehölzen und Waldrändern. Als scheuer Vogel meidet er menschliche 
Siedlungen und stark frequentierte Gebiete. Als Brutparasit legt das Weibchen seine 
Eier in die Nester anderer Brutvogelarten, die die Küken dann aufziehen. Er ist von 
dem Vorkommen der Wirtsvögel abhängig.  

Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Siedlungsrand des Delbrücker Ortsteils Westen-
holz. Die damit einhergehenden Störungen, sowie Störungen durch landwirtschaftliche 
Aktivität und des anliegenden Gewerbes kann der Plangebietsfläche keine Lebens-
raumeignung für störungsempfindlichen Kuckuck zugeschrieben werden. Unter Be-
rücksichtigung der Bauzeitenregelung für häufige und ungefährdete Tierarten (Kapitel 
6.3.1) wird eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 
BNatSchG für den Kuckuck daher nicht erwartet. 

Offenlandarten 

Der Lebensraum der Feldlerche ist die offene Feldflur, wobei sie reich strukturierte 
Äcker, extensiv genutzte Grünländer und Brachen sowie größere Heidegebiete be-
wohnt.  

Der Große Brachvogel kommt in Nordrhein-Westfalen als Brut- und Rastvogel im Tief-
land mit Verbreitungsschwerpunkten im Münsterland (Kreise Steinfurt, Borken und Wa-
rendorf) sowie in Ostwestfalen (Kreise Gütersloh und Paderborn) vor. Er besiedelt of-
fene Niederungs- und Grünlandgebiete, Niedermoore sowie Hochmoore mit hohen 
Grundwasserständen. Aufgrund einer ausgeprägten Brutplatztreue brüten Brachvögel 
jedoch auch auf Ackerflächen, wo der Bruterfolg meist nur gering ausfällt. 

Der Kiebitz bewohnt offene Grünlandgebiete und bevorzugt feuchte, extensiv genutzte 
Wiesen und Weiden. Darüber hinaus besiedelt er seit den letzten Jahren verstärkt 
Ackerland. 

Der Lebensraum des Rebhuhns ist die offene, gerne auch kleinräumig strukturierte 
Kulturlandschaft mit Ackerflächen, Brachen und Grünländern, wobei Acker- und Wie-
senränder, Feld- und Wegraine sowie unbefestigte Feldwege wesentliche Habitatbe-
standteile darstellen, da sie hier Nahrung sowie Magensteine zur Nahrungszerkleine-
rung finden. 

Die Rohrweihe besiedelt halboffene bis offene Landschaften mit Röhrichtbeständen. 
In den vergangenen Jahrzehnten brütet die Rohrweihe auch verstärkt in Getreidefel-
dern.  

Die Wachtel lebt in offenen, gehölzarmen Kulturlandschaften mit ausgedehnten Acker-
flächen, wobei Ackerbrachen, Getreidefelder (v. a. Wintergetreide, Luzerne und Klee) 
und Grünländer mit einer hohen Krautschicht, die ausreichend Deckung bieten, besie-
delt werden. Standorte auf tiefgründigen Böden werden bevorzugt. Wichtige Habitatbe-
standteile sind Weg- und Ackerraine sowie unbefestigte Wege zur Aufnahme von In-
sektennahrung und Magensteinen. Das Nest wird am Boden in flachen Mulden zwi-
schen hoher Kraut- und Grasvegetation angelegt.  
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Das Plangebiet wird vom Gewerbe im Norden, dem Wohngebiet im Osten und Süden 
sowie von der landwirtschaftlichen Hofstelle eingerahmt. Offenlandarten leben in offe-
nen Feldfluren mit wenig angrenzenden Vertikalstrukturen. Das Plangebiet stellt dem-
nach keinen geeigneten Lebensraum für Feldlerche, großen Brachvogel, Kiebitz, Reb-
huhn, Rohrweihe und Wachtel dar. Aufgrund dessen und der Ortsrandlage und den da-
mit einhergehenden Störungen kann der Plangebietsfläche keine Lebensraumeignung 
für störungsempfindliche Offenlandarten zugeschrieben werden. Unter Berücksichti-
gung der Bauzeitenregelung für häufige und ungefährdete Tierarten (Kapitel 6.3.1) wird 
eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG daher 
nicht erwartet. 

Gehölz- und Gebüschbrüter 

Der Bluthänfling bevorzugt als typische Vogelart ländlicher Gebiete offene mit He-
cken, Sträuchern oder jungen Koniferen bewachsene Flächen mit einer  
samentragenden Krautschicht. In Siedlungsbereichen kommt er in Gärten, Parkanla-
gen und auf Friedhöfen vor. Der bevorzugte Neststandort befindet sich in dichten Bü-
schen und Hecken.  

Die Nachtigall besiedelt gebüschreiche Ränder von Laub- und Mischwäldern, Feldge-
hölze, Gebüsche, Hecken sowie naturnahe Parkanlagen und Dämme. Dabei sucht sie 
die Nähe zu Gewässern, Feuchtgebieten oder Auen. Eine ausgeprägte Krautschicht ist 
vor allem für die Nestanlage wichtig, welche in Bodennähe in dichtem Gestrüpp erfolgt. 

Neuntöter bewohnen extensiv genutzte, halboffene Kulturlandschaften mit aufgelo-
ckertem Gebüschbestand, Einzelbäumen sowie insektenreichen Ruderal- und Saum-
strukturen. Besiedelt werden Heckenlandschaften mit Wiesen und Weiden, trockene 
Magerrasen, gebüschreiche Feuchtgebiete sowie größere Windwurfflächen in Waldge-
bieten. Das Nest wird in dichten, hoch gewachsenen Büschen, gerne in Dornsträu-
chern angelegt.  

Der Pirol bevorzugt als Lebensraum lichte, feuchte und sonnige Laubwälder, Auwälder 
und Feuchtwälder in Gewässernähe (oft Pappelwälder). Gelegentlich werden auch klei-
nere Feldgehölze sowie Parkanlagen und Gärten mit hohen Baumbeständen besiedelt. 
Das Nest wird auf Laubbäumen in bis zu 20 m Höhe angelegt. 

Als ursprünglicher Bewohner von Steppen und Waldsteppen bevorzugt die Turtel-
taube offene bis halboffene Parklandschaften mit einem Wechsel aus Agrarflächen 
und Gehölzen. Die Brutplätze liegen meist in Feldgehölzen, baumreichen Hecken und 
Gebüschen, an gebüschreichen Waldrändern oder in lichten Laub- und Mischwäldern. 
Zur Nahrungsaufnahme werden Ackerflächen, Grünländer und schütter bewachsene 
Ackerbrachen aufgesucht. Im Siedlungsbereich kommt die Turteltaube eher selten vor, 
dann werden verwilderte Gärten, größere Obstgärten, Parkanlagen oder Friedhöfe be-
siedelt. 

Ein Vorkommen der genannten Arten ist infolge der Ortslage sowie des Fehlens von 
essenziellen Habitatstrukturen nicht zu erwarten. Unter Berücksichtigung Bauzeitenre-
gelung für häufige und ungefährdete Tierarten (Kapitel 6.3.1) wird eine artenschutz-
rechtliche Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG daher ausgeschlossen. 
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Horst- / Koloniebrüter 

Baumfalken besiedeln halboffene, strukturreiche Kulturlandschaften mit Feuchtwie-
sen, Mooren, Heiden sowie Gewässern. Die Jagdgebiete können bis zu 5 km von den 
Brutplätzen entfernt liegen. Diese befinden sich meist in lichten Altholzbeständen in 
Feldgehölzen, Baumreihen oder an Waldrändern. Als Horststandort werden alte Krä-
hennester genutzt.  

Der Lebensraumkomplex des Graureihers besteht aus größeren Fließ- und Stillge-
wässern sowie Grünländern als Nahrungshabitat, wo er langsam schreitend Fischen, 
Amphibien, Reptilien und Kleinsäugern nachstellt. Ältere Laubwälder bzw. Nadelbaum-
bestände dienen Graureiherkolonien als Nisthabitat. Die Besetzung der Brutplätze er-
folgt bereits ab Ende Januar/Anfang Februar. Das Brutgeschäft beginnt selten ab An-
fang Februar, meist ab Anfang bis Mitte März bis Anfang April. Der Abzug aus dem 
Brutgebiet erfolgt ab Anfang Juni. Kleinstkolonien oder Einzelbruten haben nur einen 
geringen Bruterfolg (LANUV 2023D). 

Als Lebensraum bevorzugt der Habicht Kulturlandschaften mit einem Wechsel von ge-
schlossenen Waldgebieten, Waldinseln und Feldgehölzen. Als Bruthabitate können 
Waldinseln ab einer Größe von 1 bis 2 ha genutzt werden. 

Der Mäusebussard besiedelt nahezu alle Lebensräume der Kulturlandschaft, sofern 
geeignete Baumbestände als Brutplatz vorhanden sind. Bevorzugt werden Randberei-
che von Waldgebieten, Feldgehölze sowie Baumgruppen und Einzelbäume, in denen 
der Horst in 10 bis 20 m Höhe angelegt wird. 

Sperber leben in abwechslungsreichen, gehölzreichen Kulturlandschaften mit einem 
ausreichenden Nahrungsangebot an Kleinvögeln. Bevorzugt werden halboffene Park-
landschaften mit kleinen Waldinseln, Feldgehölzen und Gebüschen. Reine Laubwälder 
werden kaum besiedelt. Im Siedlungsbereich kommt er auch in mit Fichten bestande-
nen Parkanlagen und Friedhöfen vor. 

Im Plangebiet wurden keine Horstbäume festgestellt. Eine Funktion als Fortpflanzungs- 
und Ruhehabitat für die genannten Horstbrüter wird nicht erwartet. Eine artenschutz-
rechtliche Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG wird daher ausgeschlossen. 

Höhlenbrüter 

Der Kleinspecht weicht in der Gefiedermusterung durch eine schwarz-weiße Quer-
bänderung von Mittel- und Buntspecht ab und ist mit ca. 14 cm Körperlänge die 
kleinste europäische Spechtart. Diese Art ist zum größten Teil in naturnahen Laubwäl-
dern mit sehr abwechslungsreicher Struktur und hohem Bestandsalter anzutreffen. Im 
Siedlungsbereich ist die Art aufgrund der hohen Ansprüche nur selten anzutreffen, 
dann aber vornehmlich in strukturreichen Parkanlagen, alte Villen- und Hausgärten so-
wie Obstgärten mit altem Baumbestand. Wichtig ist zudem ein Vorkommen eines ho-
hen Alt- und Totholzanteils. Gelegentlich werden auch Nistkästen angenommen (LA-
NUV 2023d). 

Der Schwarzspecht besiedelt bevorzugt ausgedehnte Waldgebiete (vor allem alte Bu-
chenwälder mit Fichten- bzw. Kiefernbeständen). Darüber hinaus bewohnt er aber 
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auch Feldgehölze. Für die Nahrungssuche sind ein hoher Torholzanteil und vermo-
dernde Baumstümpfe wichtig. 

Der Waldkauz bewohnt die strukturreiche Kulturlandschaft mit einem ausreichenden 
Nahrungsangebot und gilt als ausgesprochen reviertreu. Der Waldkauz kommt in Nord-
rhein-Westfalen ganzjährig als häufiger Standvogel vor. Besiedelt werden lichte und lü-
ckige Altholzbestände in Laub- und Mischwäldern, Parkanlagen, Gärten oder Friedhö-
fen, die ein gutes Angebot an Höhlen bereithalten. Darüber hinaus werden auch Dach-
böden und Kirchtürme bewohnt (LANUV 2023D). 

Aufgrund der genannten Lebensraumansprüche und des Fehlens geeigneter Höhlen 
wird ein Vorkommen des Kleinspechtes, des Schwarzspechtes und des Waldkauzes 
im Bereich des Plangebiets nicht erwartet. Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit ge-
mäß § 44 Abs. 1 BNatSchG wird daher ausgeschlossen. 

Rastende Arten / Durchzügler / Wintergäste 

Die Blässgans kommt in Nordrhein-Westfalen nur als Wintergast vor. Als Überwinte-
rungsgebiete bevorzugt sie ausgedehnte, ruhige Grünland- und Ackerflächen in den 
Niederungen großer Flussläufe. Blässgänse fressen vor allem auf Grünlandflächen, zu 
geringen Anteilen auch auf Ackerflächen. Stehende Gewässer und störungsarme Ufer-
abschnitte der Flüsse werden als Schlaf- und Trinkplätze aufgesucht. 

Durch das Fehlen geeigneter Habitatstrukturen besitzt das Plangebiet keine Eignung 
als Überwinterungsgebiet für die Blässgans. Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG wird daher ausgeschlossen. 
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Amphibien 

Der Moorfrosch kommt ausschließlich in Lebensräumen mit hohen Grundwasserstän-
den vor. Besiedelt werden Feucht- und Nasswiesen, Feuchtheiden, Nieder- und Flach-
moore, die Randbereiche von Hoch- und Übergangsmooren sowie Erlen-, Birken- und 
Kiefernbruchwälder. Als Laichgewässer werden fischfreie Teiche, Weiher, Altwässer, 
Gräben, Moorgewässer sowie die Uferbereiche größerer Seen aufgesucht. Im Winter 
verstecken sich die Tiere an Land und graben sich in frostfreie Lückensysteme in den 
Boden ein. Seltener überwintern sie am Gewässergrund.  

Durch das Fehlen geeigneter Habitatstrukturen besitzt das Plangebiet keine Lebens-
raumeignung für den Moorfrosch. Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit gemäß § 44 
Abs. 1 BNatSchG wird daher ausgeschlossen. 

Besonders geschützte Pflanzenarten 

Besonders geschützte Pflanzenarten kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Dem-
entsprechend ergibt sich keine Relevanz des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG, wonach es 
verboten ist, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 
oder zu zerstören. 

6.4 Ergebnis der Stufe I und weitere Vorgehensweise 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 117 „Höber“ in Verbindung mit der 
66. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Delbrück werden Habitatstrukturen 
beansprucht, die ggf. eine Quartierfunktion für die Fledermausarten Breitflügelfleder-
maus, Kleine Bartfledermaus und Zwergfledermaus sowie die Vogelarten Feldsperling, 
Rauchschwalbe, Schleiereule, Star, Steinkauz und Turmfalke übernehmen können. 
Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit kann für diese Arten nicht sicher ausgeschlos-
sen werden. Demnach ist eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände gemäß 
Stufe II durchzuführen. 
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7.0 Stufe II – Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Im Rahmen der Vorprüfung konnten artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen 
durch das Vorhaben für folgende Arten nicht ausgeschlossen werden: 

 Fledermäuse: Breitflügelfledermaus, Kleine Bartfledermaus, Zwergfledermaus 

 Vögel: Feldsperling, Rauchschwalbe, Schleiereule, Star, Steinkauz, Turmfalke 

Fledermäuse 

Wirkungsspezifische Betroffenheit 

Die Breitflügelfledermaus ist eine typische Gebäudefledermaus, die vorwiegend im 
Siedlungs- und siedlungsnahen Bereich vorkommt. Die Jagdgebiete befinden sich be-
vorzugt in der offenen und halboffenen Landschaft über Grünlandflächen mit randli-
chen Gehölzstrukturen, Waldrändern oder Gewässern. Außerdem jagen die Tiere in 
Streuobstwiesen, Parks und Gärten sowie unter Straßenlaternen. Fortpflanzungsge-
sellschaften befinden sich an und in Spaltenverstecken oder Hohlräumen von Gebäu-
den (z. B. Fassadenverkleidungen, Zwischendecken, Dachböden, Dachpfannen). Ein-
zelne Männchen beziehen neben Gebäudequartieren auch Baumhöhlen, Nistkästen 
oder Holzstapel. Als Winterquartiere werden Spaltenverstecke an und in Gebäuden, 
Bäumen und Felsen sowie Stollen oder Höhlen aufgesucht. Dort halten sich die Tiere 
meist einzeln auf (LANUV 2023D). 

Die Kleine Bartfledermaus ist in strukturierten Landschaften mit kleineren Fließge-
wässern in der Nähe von Siedlungsbereichen zu finden. Bevorzugte Jagdgebiete sind 
linienhafte Strukturelemente wie Bachläufe, Waldränder, Feldgehölze und Hecken. Sel-
tener jagen die Tiere in Laub- und Mischwäldern mit Kleingewässern sowie im Sied-
lungsbereich in Parks, Gärten, Viehställen und unter Straßenlaternen. Als Sommer-
quartiere werden vor allem Hohlräume an und in Gebäuden aufgesucht. Seltener wer-
den Baumquartiere und Nistkästen bewohnt. Im Winter werden Höhlen, Bergwerke und 
Bergkeller besiedelt.  

Zwergfledermäuse sind Gebäudefledermäuse, die in strukturreichen Landschaften, 
vor allem auch in Siedlungsbereichen als Kulturfolger vorkommen. Als Hauptjagdge-
biete dienen Gewässer, Kleingehölze sowie aufgelockerte Laub- und Mischwälder. Im 
Siedlungsbereich werden parkartige Gehölzbestände sowie Straßenlaternen aufge-
sucht. Als Sommerquartiere und Wochenstuben werden fast ausschließlich Spaltenver-
stecke an und in Gebäuden aufgesucht. Hierbei werden Hohlräume unter Dachpfan-
nen, Flachdächern, hinter Wandverkleidungen, in Mauerspalten oder auf Dachböden 
aufgesucht. Baumquartiere sowie Nistkästen werden ebenfalls bewohnt. Auch als Win-
terquartiere werden oberirdische Spaltenverstecke in und an Gebäuden bezogen. 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 117 „Höber“ in Verbindung mit der 
66. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Delbrück ist der Abbruch der Be-
standsgebäude erforderlich. Wenn Gebäudeabbrüche durchgeführt werden, so ist eine 
potenzielle Betroffenheit von gebäudebewohnenden Fledermausarten gemäß § 44 
Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG nicht sicher auszuschließen. Zum Zeitpunkt der  
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Ortsbegehung am 19. Juli 2023 waren die Gebäude nicht öffentlich zugänglich, 
wodurch eine Kontrolle ausblieb. Die zum Abbruch vorgesehenen Gebäude stellen 
kein geeignetes Winterquartier für Fledermäuse dar. Eine Eignung als Zwischen- oder 
Sommerquartier kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Mögliche Quar-
tiere könnten sich beispielsweise auf dem Dachboden der Scheune und Remise sowie 
auch unter Dachpfannen oder Rollladenkästen des Wohnhauses befinden. 

Vermeidungsmaßnahmen 
Vermeidung bzw. Reduzierung von baubedingten Beeinträchtigungen 

Um ein Auslösen des Tötungs- und Verletzungsverbotes sowie die Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG zu vermei-
den, ist der Abbruch der Gebäude in den Wintermonaten (1. Dezember bis 28./29. 
Februar) durchzuführen. Eine Eignung der Gebäude als Winterquartier für Fleder-
mäuse ist nicht zu erwarten.  

Zeitnah vor den Abbrucharbeiten ist im Rahmen einer umweltfachlichen Baubegleitung 
eine Intensivkontrolle der zum Abbruch vorgesehenen Gebäude auf eine Quartiernut-
zung durch Fledermausarten durchzuführen. Die weitere Vorgehensweise ergibt sich 
aus dem Ergebnis der Intensivkontrolle und ist mit der Unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen. Bei einer vorhandenen Quartiernutzung ist die Schaffung von Ersatz-
quartieren in Form von Fledermauskästen unausweichlich. 

Vögel 

Wirkungsspezifische Betroffenheit 

Der Feldsperling besiedelt die halboffene Agrarlandschaft mit einem hohen Grünlan-
danteil, Obstwiesen, Feldgehölzen und Waldrändern. Darüber hinaus kommt er in den 
Randbereichen ländlicher Siedlungen vor, wo er in Obst- und Gemüsegärten oder 
Parkanlagen lebt. Er ist dabei jedoch sehr stark an Offenlandschaften mit landwirt-
schaftlicher Nutzung gebunden. 

Die Rauchschwalbe kann als Charakterart für eine extensiv genutzte, bäuerliche Kul-
turlandschaft angesehen werden. Die Besiedlungsdichte wird mit zunehmender Ver-
städterung der Siedlungsbereiche geringer. In typischen Großstadtlandschaften fehlt 
sie. Die Nester werden in Gebäuden mit Einflugmöglichkeiten (z.B. Viehställe, Scheu-
nen, Hofgebäude) aus Lehm und Pflanzenteilen gebaut. Altnester aus den Vorjahren 
werden nach Ausbessern wieder angenommen. Die Nahrungsjagd erfolgt meist in 
Nestnähe, wo sich daher üblicherweise offene Grünlandflächen befinden.  

Während der Ortsbegehung am 19. Juli 2023 wurden Rauchschwalben nahrungssu-
chend über der Ackerfläche im Plangebiet beobachtet. 

Die Schleiereule lebt als Kulturfolger in halboffenen Landschaften, die in engem Kon-
takt zu menschlichen Siedlungsbereichen stehen. Als Jagdgebiete werden Viehweiden, 
Wiesen und Äcker, Randbereiche von Wegen, Straßen, Gräben sowie Brachen  
aufgesucht. Als Nistplatz und Tagesruhesitz werden störungsarme, dunkle, geräumige 
Nischen in Gebäuden genutzt, die einen freien An- und Abflug gewähren (z. B. Dach-
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böden, Scheunen, Taubenschläge, Kirchtürme). Eine Kombination aus geeigneten 
Brutplätzen mit günstigen Nahrungsgebieten ist für die Schleiereule unerlässlich. Die 
Jagd findet in offenem Gelände entlang von Siedlungen, entlang von Straßen und We-
gen, Hecken, Rainen, Gräben, Kleingewässern und weniger bevorzugt an Waldrändern 
statt.  

Der Star besitzt Vorkommen in einer Vielzahl von Lebensräumen. Als Höhlenbrüter be-
nötigt er Gebiete mit einem ausreichenden Angebot an Brutplätzen (z. B. ausgefaulte 
Astlöcher, Buntspechthöhlen) und angrenzenden offenen Flächen zur Nahrungssuche. 
Ursprünglich ist die Art ein Charaktervogel der nacheiszeitlich von Huftieren beweide-
ten, halboffenen Landschaften und feuchten Grasländer gewesen und besiedelt heut-
zutage bevorzugt strukturreiche Extensivgrünländer. 

Der Steinkauz ist eine kleine Eulenart der offenen und grünlandreichen Kulturland-
schaften mit einem ausreichenden Angebot an potenziellen Brutplätzen. Sein bevor-
zugtes Jagdhabitat sind kurzrasige Viehweiden und Streuobstwiesen. Der Steinkauz ist 
ausgesprochen reviertreu. Steinkauzreviere sind in der Regel mindestens 2 ha groß 
und werden bei einem ausreichenden Nahrungsangebot ganzjährig genutzt. Als Brut-
habitat werden Baumhöhlen in Obstbäumen oder Kopfweiden sowie Höhlen und Ni-
schen in Gebäuden bevorzugt.  

Der Turmfalke kommt in offenen strukturreichen Kulturlandschaften, oft in der Nähe 
menschlicher Siedlungen vor. Selbst in großen Städten fehlt er nicht, dagegen meidet 
er geschlossene Waldgebiete. Als Brutplätze werden Felsnischen und Halbhöhlen an 
natürlichen Felswänden, Steinbrüchen oder Gebäuden, aber auch alte Krähennester in 
Bäumen ausgewählt. 

Die Hofstelle mit einem Wohnhaus, einer Scheune und einer Remise könnte ggf. der 
der Rauchschwalbe, der Schleiereule, dem Steinkauz und dem Turmfalken als Brut- 
und Ruheplatz dienen. Wenn Gebäudeabbrüche durchgeführt werden, so ist eine po-
tenzielle Betroffenheit von an und in Gebäuden brütenden Vogelarten gemäß § 44 
Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG nicht sicher auszuschließen. Zwar wurden an der  
Außenfassade der Gebäude keine Nester festgestellt, jedoch waren die Gebäude zum 
Zeitpunkt der Ortsbegehung nicht öffentlich zugängig. Eine Eignung als Brutplatz auf 
dem Dachboden oder an den Außenfassaden kann demnach nicht vollständig ausge-
schlossen werden. Mögliche Brutplätze und Nester könnten sich beispielsweise auf 
dem Dachboden der Scheune und Remise sowie auch an der Außenfassade des 
Wohnhauses befinden. 

Bei der Ortsbegehung am 19.07.2023 wurden aufgrund der Belaubung an den mehr-
stämmigen Eichen und Eschen im Plangebiet keine Astlöcher oder Höhlenquartiere be-
obachtet. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Gehölze ggf. eine Eignung als 
Bruthabitat für Feldsperling, Star und Turmfalke besitzen. Wenn Gehölze gefällt wer-
den, so ist eine potenzielle Betroffenheit von höhlenbrütenden und nestbrütenden Vo-
gelarten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG nicht sicher auszuschließen. 

Auswirkungen auf die lokale Population und somit Betroffenheiten gemäß 44 Abs. 1 
Nr. 2 (Störungen) sind jedoch aufgrund der flächenmäßig geringfügigen Beeinträchti-
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gung potenzieller Brutstandorte sowie der vorhandenen Gärten in der Umgebung nicht 
zu erwarten. Betroffenheiten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 (Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten) werden unter Berücksichtigung der Bauzeitenregelung nicht erwartet, da sich im 
Umfeld des Änderungsbereichs weitere Gärten befinden und somit die ökologische 
Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiter-
hin erfüllt ist. 

Vermeidungsmaßnahmen 
Vermeidung bzw. Reduzierung von baubedingten Beeinträchtigungen 

Um ein Auslösen des Tötungs- und Verletzungsverbotes sowie die Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG zu vermei-
den, ist der Abbruch der Gebäude und die Fällung der potenziellen Höhlenbäume au-
ßerhalb der Brutzeit (1. März bis 30. September), wie auch schon als Vermeidungs-
maßnahme für die häufigen und ungefährdeten Vogelarten unter Kapitel 6.3.1 be-
schrieben, durchzuführen.  

Da eine Begehung der Gebäude während der Ortsbegehung am 19.07.2023 nicht 
möglich war, da diese nicht öffentlich zugänglich waren und die Gehölze noch belaubt 
waren, ist zeitnah vor den Abbruch- bzw. den Fällarbeiten im Rahmen einer umwelt-
fachlichen Baubegleitung eine Intensivkontrolle der zum Abbruch vorgesehenen Ge-
bäude bzw. des Höhlenbaums auf mögliche Brutplätze von Vogelarten durchzuführen. 
Die weitere Vorgehensweise ergibt sich aus dem Ergebnis der Intensivkontrolle und ist 
mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Bei vorhandenen Brutplätzen ist 
die Schaffung von Ersatzbrutplätzen in Form von Brutkästen unausweichlich. 
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8.0 Zusammenfassung 

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss hat in seiner Funktion als 
Rat der Stadt Delbrück in seiner Sitzung am 15.12.2020 die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 117 „Höber“ in Delbrück-Westenholz beschlossen. Der Aufstellungsbe-
schluss wurde am 17.12.2020 öffentlich bekannt gemacht.  

Anlass für die Planung ist die nach wie vor anhaltende Nachfrage nach Wohnbauflä-
chen im Ortsteil Westenholz, die sich anhand der von der Stadt Delbrück geführten 
Liste der Bewerber für städtische Grundstücke belegen lässt. Im Ortsteil Westenholz 
befinden sich derzeit 35 Baulücken. Da eine Aktivierung dieser Bauflächen bisher nicht 
erreicht wurde, ist eine Erweiterung der Wohnbaufläche unter Einbeziehung des Au-
ßenbereiches notwendig. (STADT DELBRÜCK 2021) 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben ist im Rahmen einer Artenschutzprüfung zu un-
tersuchen, ob gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine unzulässige 
Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten Arten eintreten kann. Der vorgelegte 
artenschutzrechtliche Fachbeitrag dient hierfür als fachliche Grundlage. 

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 117 „Höber“ werden 
folgende Lebensraumtypen mittelbar und unmittelbar beansprucht: 

 Äcker 

 Fettwiesen 

 Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen 

 Gebäude 

 Höhlenbäume 

 Kleingehölze, Allen, Bäume, Gebüsche, Hecken 

 Säume und Hochstaudenfluren 
 

Die Auswertung des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfa-
len“ für den 2. Quadranten des Messtischblattes 4216 „Mastholte“ erbringt Hinweise 
auf das Vorkommen von insgesamt 41 Arten (fünf Fledermausarten, 35 Vogelarten und 
eine Amphibienart), die als planungsrelevant eingestuft sind. Planungsrelevante Pflan-
zenarten werden nicht benannt. 

Das Plangebiet und die nähere Umgebung wurden am 19. Juli 2023 begangen, um die 
relevanten Strukturen hinsichtlich ihrer Lebensraumeignung für planungsrelevante Ar-
ten zu untersuchen. Dabei wurde auf das Vorkommen von Tierarten aller relevanten 
Artengruppen geachtet. 

Im Rahmen der Ortsbegehung findet im Gelände eine Plausibilitätskontrolle statt. Es 
wird überprüft, ob die Arten der Artenliste am Vorhabenstandort bzw. im Untersu-
chungsgebiet hinsichtlich ihrer individuellen Lebensraumansprüche tatsächlich vorkom-
men bzw. vorkommen können und in welchem Umfang sie von dem geplanten Vorha-
ben betroffen sein könnten. 

Ackerflächen stellen grundsätzlich potenzielle Lebensräume für Offenlandarten dar. Im 
vorliegenden Fall ist dies jedoch, bedingt durch die Ortsrandlage des Plangebiets und 
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der damit einhergehenden Störwirkungen der benachbarten Bebauung, stark einge-
schränkt. So können diese Flächen keine Lebensraumfunktion für störungsempfindli-
che Bodenbrüter übernehmen. Der Plangebietsfläche kann eine potenzielle Eignung 
als nichtessenzielles (Teil-)Nahrungshabitat für Vogelarten mit großen Raumansprü-
chen und störungsunempfindlichen Vogelarten der Kulturlandschaft sowie als nichtes-
senzielles (Teil-)Jagdgebiet für einige Fledermausarten zugesprochen werden. 

Horst- oder Koloniebäume wurden bei der Ortsbegehung nicht nachgewiesen. Wäh-
rend der Ortsbegehung konnte innerhalb des Plangebiets keine ehemalige oder aktu-
elle Nutzung als Niststätte oder Unterschlupf von Tierarten festgestellt werden. Die Ge-
hölze im Plangebiet können eine Funktion als nichtessenzielle (Teil-)Nahrungshabitate 
sowie Ruhestätten und Versteckplätze sowie als Leitlinie für an Strukturen jagende Fle-
dermausarten übernehmen. Auch eine potenzielle Funktion der vorhandenen Gehölze 
als Brut- bzw. Fortpflanzungshabitat für Vogelarten ist nicht auszuschließen.  

Die Gebäude innerhalb des Plangebietes können eine Funktion als Fortpflanzungsha-
bitat und Ruhestätte für Vogel- und Fledermausarten übernehmen. Diese waren wäh-
rend der Ortsbegehung nicht öffentlich zugänglich. Die Scheune wies zwei Einflugmög-
lichkeiten, ein offenes Fenster sowie ein fehlender Ziegel, für Vogelarten und Fleder-
mäuse auf. Die Remise ist zu einer Seite offen und bietet so Einflugmöglichkeiten. Eine 
Kontrolle in den Gebäuden nach Brutplätzen von gebäudebrütenden Vogelarten oder 
möglichen Fledermausquartieren war nicht möglich. An der Außenfassade   

Die Straßenbäume nördlich und westlich angrenzend an das Plangebiet können einige 
Höhlungen und Stammrisse aufweisen, welche ggf. eine Quartierfunktion für Fleder-
mäuse oder höhlenbrütende Vogelarten übernehmen könnten. Durch die Belaubung 
wurden keine Höhlungen und Stammrisse erfasst. Sie werden im Zuge der Bebau-
ungsplan-Aufstellung jedoch nicht beansprucht. 

Hinweise auf das Vorkommen von planungsrelevanten Arten im Plangebiet ergaben 
sich bei der Ortsbegehung nicht.  

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG der häufi-
gen und verbreiteten Vogelarten wird unter Berücksichtigung der nachstehenden Ver-
meidungsmaßnahmen ausgeschlossen: 

 Zur Vermeidung der Verbotstatbestände ist eine Begrenzung der Inanspruch-

nahme von Vegetationsbeständen auf Zeiten außerhalb der Brutzeit (1. März 

bis 30. September) notwendig. Räumungsmaßnahmen sämtlicher Vegetations-

flächen sind dementsprechend nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. 

Februar durchzuführen. Im Falle nicht vermeidbarer Flächenbeanspruchungen  

außerhalb dieses Zeitraumes ist durch eine umweltfachliche Baubegleitung si-

cherzustellen, dass bei der Entfernung von Vegetationsbeständen oder des 

Oberbodens die Flächen frei von einer Quartiernutzung durch Vögel sind. 

 Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten etc.) 

sind auf vorhandene befestigte Flächen oder zukünftig überbaute Bereiche zu 

beschränken. Damit wird sichergestellt, dass zu erhaltende Gehölz- und  
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Vegetationsbestände der näheren Umgebung vor Beeinträchtigung geschützt 

sind und auch weiterhin eine Funktion als Lebensraum übernehmen können. 

Besonders geschützte Pflanzenarten kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Dem-
entsprechend ergibt sich keine Relevanz des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG, wonach es 
verboten ist, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 
oder zu zerstören.  

Planungsrelevante Arten 

Die Vorprüfung des Artenspektrums (Stufe I) hatte zum Ergebnis, dass artenschutz-
rechtliche Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG für die Fledermausarten Breitflü-
gelfledermaus, Kleine Bartfledermaus und Zwergfledermaus sowie die Vogelarten 
Feldsperling, Rauchschwalbe, Schleiereule, Star, Steinkauz und Turmfalke nicht voll-
ständig ausgeschlossen werden konnten. 

 Um ein Auslösen des Tötungs- und Verletzungsverbotes sowie die Zerstörung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 
BNatSchG zu vermeiden, ist der Abbruch der Gebäude und die Fällung der po-
tenziellen Höhlenbäume in den Wintermonaten bzw. außerhalb der Brutzeit 
(1. Dezember bis 28./29. Februar) durchzuführen. Eine Eignung der Gebäude 
als Winterquartier für Fledermäuse ist nicht zu erwarten.  
Zeitnah vor Abbruch- bzw. den Fällarbeiten ist im Rahmen einer umweltfachli-
chen Baubegleitung eine Intensivkontrolle der zum Abbruch vorgesehenen Ge-
bäude bzw. der zu fällenden Gehölze auf mögliche Quartiere von Fledermäu-
sen und Brutplätze von Vögeln durchzuführen. Die weitere Vorgehensweise 
ergibt sich aus dem Ergebnis der Intensivkontrolle und ist mit der Unteren Na-
turschutzbehörde abzuklären. Bei einer vorhandenen Quartiernutzung und/oder 
vorhandenen Brutplätzen ist die Schaffung von Ersatzquartieren in Form von 
Fledermaus- und Nistkästen für die betroffenen Fledermaus- und Vogelarten 
unausweichlich. 
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Ergebnis 

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 117 „Höber“ in Verbindung mit der 66. Ände-
rung des Flächennutzungsplans der Stadt Delbrück löst unter Berücksichtigung der ge-
nannten allgemeinen Vermeidungsmaßnahmen keine Verbotstatbestände gemäß § 44 
Abs. 1 BNatSchG aus.  

 

Warstein-Hirschberg, Juli 2023 

 

 

 

 

Bertram Mestermann 
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt 
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Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) 
– Gesamtprotokoll 

  



Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Gesamtprotokoll –  

A.)     Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben) 

Allgemeine Angaben  

Plan/Vorhaben (Bezeichnung):                                                                                                                           .

Plan-/Vorhabenträger (Name):                                                   Antragstellung (Datum):                                     .

Stufe I:    Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 

Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die 
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung 
des Vorhabens ausgelöst werden? 
g

ja nein

Stufe II:  Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 
(unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“) beschriebenen Maßnahmen und Gründe) 

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“:
 Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs-
maßnahmen oder eines Risikomanagements)?
G

ja nein

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden: 
Begründung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Störung 
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen 
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Irrgäste bzw. um Allerweltsarten mit einem landesweit 
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine ernst zu nehmende Hinweise auf einen 
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen würden.

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

Nur wenn Frage in Stufe II „ja“:
 1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 

      Interesses gerechtfertigt? 
ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein
 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogel- 

       arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-AnhangIV-Arten günstig bleiben?

g

ja nein

.



Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“: 
Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden  

      öffentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand  
      der Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV- 
      Arten günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem.  
      § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  

Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“: 
(weil bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt)

Durch die Erteilung der Ausnahme wird sich der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht  
      weiter verschlechtern und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes wird nicht  
      behindert. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  

Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG 

Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“: 
Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine  

      Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt. 
       Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung. 
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Art-für-Art Protokolle 

 



B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
FFH-Anhang IV-Art 

europäische Vogelart

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen

Messtischblatt 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
atlantische Region     kontinentale Region            

           grün         günstig          
           gelb          ungünstig / unzureichend            
           rot            ungünstig / schlecht                   

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

A         günstig / hervorragend

B          günstig / gut            
C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

ja nein

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

ja nein

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein



Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

ja nein



B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
FFH-Anhang IV-Art 

europäische Vogelart

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen

Messtischblatt 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
atlantische Region     kontinentale Region            

           grün         günstig          
           gelb          ungünstig / unzureichend            
           rot            ungünstig / schlecht                   

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

A         günstig / hervorragend

B          günstig / gut            
C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

ja nein

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

ja nein

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein



Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

ja nein



B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
FFH-Anhang IV-Art 

europäische Vogelart

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen

Messtischblatt 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
atlantische Region     kontinentale Region            

           grün         günstig          
           gelb          ungünstig / unzureichend            
           rot            ungünstig / schlecht                   

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

A         günstig / hervorragend

B          günstig / gut            
C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

ja nein

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

ja nein

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein



Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

ja nein



B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
FFH-Anhang IV-Art 

europäische Vogelart

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen

Messtischblatt 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
atlantische Region     kontinentale Region            

           grün         günstig          
           gelb          ungünstig / unzureichend            
           rot            ungünstig / schlecht                   

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

A         günstig / hervorragend

B          günstig / gut            
C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

ja nein

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

ja nein

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein



Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

ja nein



B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
FFH-Anhang IV-Art 

europäische Vogelart

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen

Messtischblatt 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
atlantische Region     kontinentale Region            

           grün         günstig          
           gelb          ungünstig / unzureichend            
           rot            ungünstig / schlecht                   

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

A         günstig / hervorragend

B          günstig / gut            
C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

ja nein

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

ja nein

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein



Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

ja nein



B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
FFH-Anhang IV-Art 

europäische Vogelart

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen

Messtischblatt 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
atlantische Region     kontinentale Region            

           grün         günstig          
           gelb          ungünstig / unzureichend            
           rot            ungünstig / schlecht                   

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

A         günstig / hervorragend

B          günstig / gut            
C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

ja nein

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

ja nein

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein



Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

ja nein



B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
FFH-Anhang IV-Art 

europäische Vogelart

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen

Messtischblatt 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
atlantische Region     kontinentale Region            

           grün         günstig          
           gelb          ungünstig / unzureichend            
           rot            ungünstig / schlecht                   

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

A         günstig / hervorragend

B          günstig / gut            
C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

ja nein

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

ja nein

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein



Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

ja nein



B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
FFH-Anhang IV-Art 

europäische Vogelart

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen

Messtischblatt 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
atlantische Region     kontinentale Region            

           grün         günstig          
           gelb          ungünstig / unzureichend            
           rot            ungünstig / schlecht                   

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

A         günstig / hervorragend

B          günstig / gut            
C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

ja nein

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

ja nein

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein



Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

ja nein



B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
FFH-Anhang IV-Art 

europäische Vogelart

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen

Messtischblatt 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
atlantische Region     kontinentale Region            

           grün         günstig          
           gelb          ungünstig / unzureichend            
           rot            ungünstig / schlecht                   

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

A         günstig / hervorragend

B          günstig / gut            
C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

ja nein

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

ja nein

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein



Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

ja nein



B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
FFH-Anhang IV-Art 

europäische Vogelart

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen

Messtischblatt 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
atlantische Region     kontinentale Region            

           grün         günstig          
           gelb          ungünstig / unzureichend            
           rot            ungünstig / schlecht                   

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

A         günstig / hervorragend

B          günstig / gut            
C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

ja nein

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

ja nein

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein



Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

ja nein


